


MINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, VERKEHR, 
LANDWIRTSCHAFT 
UND WEINBAU

Betreibergesellschaft, der Flugplatz GmbH Worms, identisch; die Gesellschaft hat zwi
schenzeitlich einen anderen Namen erhalten.

Weitere Unterlagen im Sinne Ihrer Anfrage liegen weder dem Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) als ehemals zuständiger Genehmi
gungsbehörde noch dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) - Fachgruppe Luftverkehr - als 
gegenwärtig zuständiger Genehmigungsbehörde vor. Nach dem Landesarchivgesetz 
müssen Behörden Unterlagen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr brau
chen, in der Regel spätestens 30 Jahre nach Entstehung der Landesarchivverwaltung 
anbieten. Auch wenn sich dies wegen des erheblichen Zeitablaufs nicht mit absoluter 
Gewissheit sagen lässt, dürfte die - bereits 1962 widerrufene - Genehmigung vom 
1957 daher dem Landeshauptarchiv in Koblenz übergeben worden sein.

Unterlagen zu Prüfungen über Umweltbelange im Zusammenhang mit dem Verkehrs
landeplatz Worms liegen beim MWVLW und beim LBM nicht vor. Auch insoweit besteht 
die Möglichkeit, dass Unterlagen mittlerweile an das Landeshauptarchiv abgegeben 
worden sind. Was Umweltgutachten anbelangt, ist darüber hinaus zu berücksichtigen, 
dass gesetzliche Regelungen über die sog. Umweltverträglichkeitsprüfung in Deutsch
land erstmals im Jahr 1990 mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205) in Kraft traten.

Vorsorglich weise ich auf § 19 Abs. 7 LTranspG hin. Danach besteht die Möglichkeit, 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland- 
Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, anzurufen, wenn Sie Ihr Recht auf Informati
onszugang nach dem Landestransparenzgesetz oder durch einen Informationszugang 
Ihre Rechte als verletzt ansehen.

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Ministerium für Wirtschaft, Ver
kehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Stiftsstraße 9, 55116 Mainz, schrift
lich oder zur Niederschrift einzulegen.

Rechtsbehelfsbelehrung
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Rheinland-Pfalz
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 65oo Mainz, den 20» Okt« 1962 

(Bei
VkY_IIlZ2-Z_18lZi iZlQ. -_1666Z62,
Antwort schreihen"’bitte”ängeben)'

Bauhofstraße 4

An den
Luftsportverein Worms e.V.

652 Worms Flugplatz

Betr .: Landeplatz Worms;
hier: !'Ie,ufassung der Genehmigung.

Anlg ♦: 1 Plan, 1 LIehrabcruck.

Unter V/iderruf meiner Genehmigung des Landeplatzes V/orras 
- Vk III - 181/11/03 - 2164/37 - von 3.8.1957 und der Er
gänzung hierzu - Vk III - 181/11/10 - 1525/59 - vom 6.8.1959 
genehmige ich gemäß §§ 6 (l), 31 (l) Nr. 4 des Luftverkehre
gesetzes in der Passung von 8.2.1961 (BGBl. I S. 69) in Ver
bindung mit den §§37 und 38 der Verordnung über Luftver
kehr vom 21.8.1936 (RGBl. I S. 659) in der Passung der Än- 
Gerungoverordnung vom 15.9*1957 (Bundesgesetzblatt IS. 1371)

dem LuftSportverein Worms e.V.
das Gelände Bürgerv/eide Worms-West (Soodv/iesen) . 
geographische Lage 49° 36' 22" IT,

08° 22' 12" 0 
(Landeplatzbe zugspunkt)
mit der amtlichen Bezeichnung "Landeplatz Worms" und d i 
sich aus beiliegenden Plan ergebenden Start- und Lande 
flächen sowie Anfluggrundlinien ^

als Landeolatz 
für

1
2
3
4

Flugzeuge bis zu 3 ooo kg Pluggewicht 
Hubschrauber ohne Gev/ichtsbcschränkung 
celbststartende und nicht sebstotartendc Motorsegler
Segelflugzeuge bei
a) Windenstart
b) Schleppstart durch 

Pluggewicht
Flugzeuge oi: :u 3 ooo kg
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c) äie wetterberatung bei der Plugwetterwarte erbeten 
wird.

In übrigen ergeben sich die Aufgaben der Plugleiten aus 
den Kichtlinien über die Aufgaben der Plugleiter und der 
Beauftragten für Luftaufsicht auf Landeplätsen und Segcl- 
fluggelanden in Rheinland-Pfalz (Anlagen 2 und 3 cur. Erlaß 
des LIinisteriuns für Wirtschaft und Verkehr vorn 2o.4«1959 
Vk III - 181/03/00 - SOO/59 betr. Durchführung der Luftauf
sicht in Rheinland-Pfalz).
heben den Flugleitern ist auch der Halter für die Sicherheit 
und Ordnung auf den Lanceplatz und für.die Einhaltung der 
luftrechtlichen Bestimmungen verantwortlich» Er hat insbe
sondere die für den Flugbetrieb und die Flugleitung erfor
derlichen Gegenstände (Einrichtungen, Geräte, Literatur 
- insbesondere Luftfahrt-Handbuch, Nachrichten für Luft
fahrer und Karten -) bereitzuotellen»
Die Kontrolle des Flugplatzes und des Flugbetriebes erfolgt 
durch Beauftragte für Luftaufsicht.
Beanstandungen werden in das durch den Halter des Flugplatzes 
bereitzuhaltende Kontrollbuch eingetragen.
Auf das Verbot, ohne Erlaubnis Luftbildaufnahmen hersustel- 
len, ist durch Anschlag hinzuwoisen.

5. Flugbetrieb darf nur in Anwesenheit eines Flugleiters durch
geführt werden»

6» Flugschüler dürfen nur unter Aufsicht eines Fluglehrers 
fliegen.

7. Für die regelmäßige Kontrolle der Eetriebsverhältnisse auf 
den Landeplatz sind alle Bewegungen von Luftfahrzeugen in 
Hauptflugbüchern - für Liotor- und Segolflug getrennt - zu 
erfassen.

8. Solange die Segelflug-Start- und Landebahn noch nicht be
triebsfähig ist, darf sie nicht benutzt worden. Vor der £e- 
triebsefÖffnung ist die Abnahme durch das Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr erforderlich. Bis zur Inbetriebnahme
ü* v** O Vm. jw- »i* -1- “■ kO U ci X w L d »»»Kl XlC*. 0 cLi ii 1 w JL L Ci ^ CÜ O ci ü o 0 u1 ^ wa. ijj d C1.

Segelflugtetrieb auf der Motorflug-Landebahn 06/24 abgewickelt

/i v__
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l6o Für die Regelung von Personen- und Sachschäden muß eine 
Haftpflichtversicherung mit den Mindestdcckungssummen von

200oOOO DM für Personen- und 
100.000 DM für Sachschäden

abgeschlossen sein.
17. Anlagen, die den Flugbetrieb gefährden können, dürfen nur 

mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde auf den Flugplatz 
errichtet werden. Von der Errichtung solcher Anlagen in 
der Umgebung des Flugplatzes ist die Genehaigungsbehörde 
unverzüglich zu unterrichten. Außerden ist die Genchnigungs 
bchürde vor jeder Veränderung auf den Landeplatz - sov/ohl 
in baulicher als auch in organisatorischer Hinsicht - von 
der geplanten Maßnahme in Kenntnis zu setzen.
Die mit Hilfe staatlicher Mittel errichteten Gebäude und 
Hinrichtungen, insbesondere die Räume, für die Flugleitung, 
dürfen nicht zweckentfremdet benutzt werden0

8, Fs ist eine durch die Luftaufsichtsbehürde zu genehmigende 
landeplatzbcnutzungsordnung aufzustellen und durch Aushang 
allen am Flurbetrieb Beteiligten zur Kenntnis zu bringen.
Sie muß den örtlichen Verhältnissen Rechnung tragen und 
folgende Angaben enthalten:
a) Finteilung des Luftraumes (z.B. für Platzrunden, Übung 

von Gefahrenzuständen, T'hermikflüge, Flugzeugcchlepp, 
Motorsegler)

19 °

b)

c)
d)
e)
f)
An

Bodeneinteilung (z.B. Aufbau der Start- und Landefelder 
und Abstellflächen für Motor- und Scgolflug, Lurchfüh
rung von Schleppflügen - Seilabwurfstelle Parkplätze)
Signalvcreinbarungen
Hallenordnung - Betankung - Abfertigung 
Unfa11v e rh ütung 
Verhalten bei Unfällen.
gut sichtbarer Stelle der Flugleitung und. Flugplatz-
tstättc ist ein Verzeichnis der Fernsprecbanschlüssc

- 6 -
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Außerdem ist die Genehnigungsbehörde vor jeder Verände
rung in baulicher oder organisatorischer Hinsicht, die 
auf dem Flugplatz vorgenommen werden soll, von der ge
planten Maßnahme in Kenntnis zu setzen. Räume der Flug
leitung und mit Hilfe staatlicher Mittel finanzierte Ge
bäude und Einrichtungen dürfen nicht zweckentfremdet be
nutzt werden.

4-, Bei Flugbetrieb ist eine Bodenfunkstelle in Betrieb zu 
halten, die vorrangig der Luftaufsicht dient. Einrichtung 
und Betrieb der Bodenfunkstelle bedürfen einer besonderen 
Zustimmung (§ 81 LuftVZO). Für die Luftaufsichtssteile 
und die Flugleitung muß eine Verbindung zum öffentlichen 
Fernsprechnetz unterhalten werden.
Bei Segelflugbetrieb ist eine Sprechverbindung über Telefon 
oder Funk zwischen Flugleitung, Start und Winde in Betrieb 
zu halten.

p. Der Fiugbetrieb darf nur nach Sichtflugregeln (VFR) durch
geführt werden, wobei die zur Zeit gültigen iuftrechtliehen 
Bestimmungen sowie die für den Landeplatz gültige Benut
zungsordnung zu beachten sind. Eer Koordinierung von liotor- 
und Segelflugbetrieb ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Bei gemischtem Flugbetrieb haben motorgetriebene Luftfahr
zeuge Platzrunden nach Süden und Segelflugzeuge nach Korden 
zu fliegen. Die westlich und östlich des Flugplatzes ver
laufenden ' Fernstraßen (Bundesstraße 9 und Landesstraße 
525) dürfen nicht unter 23 m Höhe überflogen werden. 
Allgemein gültige flugbetriebliche Anordnungen und die 
Flugplatzbenutsungsordnung sind in der Weise auszuhängen, 
daß sic jeder am Flugbetrieb Beteiligte wahrnimmt.

6. Die Flugleitung hat die Führer der in Worms stationierten 
Luftfahrzeuge über den örtlichen Flugbetrieb betreffende 
Anordnungen, Einschränkungen und Hinweise zu belehren. Die 
Belehrung ist aktenkundig zu machen.

Für die flugsicherungsmäßige Betreuung ist die FS-Leit- 
stelle Frankfurt/Main, für die Flugwetterberatung die Flug
wett erv/a:cisuO i;ranki.ur0/ iinxn zusuanuxg.

b -
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13- Ss sind Sichtzeichen von 800m, 1,5 hm und 8 km Entfernung 
festzulegen.

14. In der Nähe des Plugleitungsturmes ist ein aus der Luft 
deutlich sichtbares Signalfeld in vorgeschriebener Größe 
anzulegen.

15- Start- und Landebahnen und Rollwege sind deutlich zu kenn
zeichnen (Vgl. NfL B 119/64). Unbenutzbare Teile der Flug
betriebsflächen sind zu markieren.

16. Das Verbot..xrtine Erlaubn^J^Luftbilder herziwrfellen,
an gut sichtbarer Steile des Plugleitpjtf^sturmes✓dtfrch ein 
Hindusschild be^hnntzumachen.

17» Der Flugplatz ist durch Zäune oder Verbotsschilder (be
sonders an WegeZuführungen) so zu sichern, daß das Betre
ten durch Unbefugte verhindert wird.
Startstellen und Windenplatz sind abzusperren. Es ist 
insbesondere zu verhindern, daß auf dem Flugplatz beschäf
tigte, aber am Flugbetrieb nicht beteiligte Personen bei 
Flugbetrieb die diesem vorbehaltenen Flächen betreten 
oder befahren.

18. Für das Abfertigen und Abstellen der Luftfahrzeuge sind 
außerhalb der Start- und Landeflächen, der Hollwege und 
der An- und Abflugsektoren besondere Flächen vorzusehen 
und zu kennzeichnen. Entsprechendes gilt auch für Zu
schauerräume und Parkplätze.

19. Die Tankanlage ist deutlich zu kennzeichnen; auf die Brand 
gefahr ist durch Schilder hinzuweisen.

20. Ein angemessener, den Betriebsverhältnissen Rechnung tra
gender Brandschutz muß vorhanden sein.
Es empfiehlt sich, mit der örtlichen Feuerv/ehr jährlich 
eine Feuerlöschübung durchzuführen.
Geeignetes Material und Gerät zur Unfallhilfe, wie 
bahre, Sanitätskasten, Feuerwehrbeil, Stahlrohrsäg 
u-• Schneider, müssen vo2?2isnd.0n ^ ~ ■ -
gänglich aufbewahrt sein. Der Aufbewahrungsort ist

Trag- 
e und 
n zu- 
deut-

8



und Suchschüü'rn raud eine rluuii- 
ir.i t den iiind e ntäe ckungs euiiimer:

von

21 „ eün die Heuelung vor. Per eenen-
:i s. 11 e r-H a:" v i i i: h v vo re icke rur. g

DM 
DM 1

Md w J a -d w , ,— iur Personen- eine 
,— für Sachscrriden

ab ge s ch losseu s e i n.

22. Starts eu Ganfcflügen gegen Enrge! dürfen nur gestattet
den, nenn für die eingesoteten luiuiekroovgo eine Sitrnia""::- 
UnfallVersicherung in angeneesener Hohe abuesehiessen ist. 
Die event •oll -egebene Gener-nigunc-zrf liei:t vce.röi 2 20.Huft7G 
b 1 e i b t u nb e ruh r t.

2J. n? ist eine durch das Ministeriur. für b'j.r'cscheft und Verkehr 
ou genehnigende Iiv.rplatoc-enutzungsordnung- auidi'rteilen und 
durch Aushang allen an Plugbetrieb Berc-.il; gton zur Kennern s 
zu bringen. Sie nun Regelungen über felgende Punkte enthalten,
nobel die Abgrenzung zuischon Motor- und 
sonders zu berücksichtiuc-n ist:

j e c: o 1 f 1 u v 1: e t r 1 e b b e -

&' Einteilung des Luf tro.uioo , 
b' ' Bcdonoineo:lung,

1Ignalveroinborungen,
;f. Plugooeri eb,
e^ Ha11eno rdnung,
f) Abceollen, Boeonirang, Abfertigung.
g) UnfallVerhütung.
h) Verhalten bei Unfällen und ähnlichen 

Erei-mi o e on,

9
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2'r. An gut sichtbarer Stelle des Plugleitungsraumes ist ein 
Verzeichnis der Fernsprechanschlüsse

des •Luftfahrt-Bundesamtes Braunschweig 
(Flugunfalluntersuchung), 

der zuständigen FS-Stelle, 
der zuständigen Flugwetterwarte, 
der nächsten Polizeidienststelle, 
der nächsten Zolldienststelle, 
des Unfallarztes, 
des Unfallkrenkenhauses,
der weiteren Krankenhäuser, 
der Rettungswache,
der Feuerwehr,
des Ministeriums für Wirtschaft und 

Verkehr, Mainz,
der Bezirksregierung für Rheinhesseh in Mainz, 
des Landesbeauftragten für Luftaufsicht,
des
der

Bezirksbeauftragten für Luftaufsicht, 
Flugplatsbeauftragten für Luftaufsicht, 
Flugleiter und stellvertretenden Plug
leiter (während und außerhalb der Betriebs
zeiten des Landeplatzes)

anzubringen.

Diese Genehmigung ist jederzeit 'widerruflich. Sie läßt die 
Rechte Dritter unberührt.

Verstöße gegen die Auflagen dieser Genehmigung können gemäß 
§58 (1) Nr. 11 LuftVG als Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden.

Gemäß § 12 Abschnitt IV Nr. 5 b) der Kostenordnung der Luft 
fahrtverwaltung vom 8.11.1966 (BGBl. I S„ 641) wird für die 
neue Fassung der Genehmigung eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von

5pj--_ DM 

- 10 -
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Ministen um für Wirtschaft und Verkehr, Postfach 3269, 65X Mainz I

Rlieinlanc|)£ilz

Ministerium für 
Wirtschaft und Verkehr

Bauhofstraße 4, 65C0 Mainz 1 
Telefon 0 61 31 / 161 
Telex 4 187 643 wvmz

Durchwahl: 16- 2298
Aktenzeichen: 856 — 181 / ll / 10 —
Datum: April 1987

Genehmi gung

A.

Gemäß § 6 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl I S. 61) in 
Verbindung mit § 49 ff der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(LuftVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.März 1979 
(BGBl I S. 308) wird der

Flugbetriebsgeseilschaft 
Worms-Frankenthal-Ludwigshafen GmbH 
Rathaus

6520 Worms

die Genehmigung zur Anlegung und zum Betrieb eines

Landeplatzes

des allgemeinen Verkehrs (Verkehrslandeplatz) für die Durch
führung von Flügen nach Sichtflugregeln bei tage und bei Nacht

- 2 -
Dienstgebäude Bauhofstraße 4: Abteilungen l (Zentralabieilung), 2 (Wirtschaftspolitik), 4 (Wirtschaftsfordmmg, Mittelstand), 6 (Straßenbau) 
Dietistgeb'äude Bauhof Straße 3: Abteilung 3 (Industrie, Inergie und Außenhandel)
Dienstgebäude Adam-Karrillon-Straße 62: Abteilung 5 (Verkehr)
Dienstgebäude Große Bleiche 31/33: Landeskanellbehorde, Preisbildung
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auf asm nachstehend näher bezeichneten Gelände erteilt. 
Die Grenzen und Anlagen des Landeplatzes ergeben sich aus 
dem bell legenden Plan (Platzdarstellungskarte), der Teil 
dieser Genehmigung ist.

1. Beschreibung des Geländes :

1. Bezeichnung : Verkehrslandeplatz Worms
2. Lage : 1,4 KM S Worms

3. Bezugspunkt :
a) geographische Lage : 49° 36' 27" N 08° 22’ 04" 0

b) Höhe über MN (MSL) : SO m = 295 ft

4. Start- und Landebahnen

Richtung: Länge: Breite:
a) Hartbelagbahn: 24/06 800 m 20 m

(für motorgetriebene Luft
fahrzeuge)

b) Grasbahn : 24/06 950 m 35 m
(vorwiegend für Segelflug
zeuge, andere Luftfahr
zeuge: PPR)

II. Der Landeplatz darf von folgenden Arten von Luftfahrzeugen 
benutzt werden :

1. Flugzeuge bis zu 5.700 kg höchstzulässiger Flugmasse 
(Flugzeuge bis zu 10.000 kg höchstzulässiger Flugmasse PPR)

2. Hubschrauber
3. Selbststartende Motorsegler

5



4. Segelflugzeuge / nichtselbststartende Motorsegler 
zugelassen sind

a) Windenstart
b) Flugzeugschleppstart

5. Ultraleichtflugzeuge

III. Zv/eck des Landeplatzes :

Der Landeplatz dient dem allgemeinen Verkehr.

IV. Für den Landeplatz wird ein beschränkter Bauschutzbereich 
gemäß § 17 LuftVG bestimmt. Die Einzelheiten ergeben sich 
aus dem gemäß § 18 LuftVG bekanntgemachten Bauschutzbe- 
reichsplän.

V. Der Landeplatz ist durch Zäune oder Verbotsschilder (be
sonders an den Wegezuführungen) so zu sichern, daß das 
Betreten durch Unbefugte verhindert wird.

B.

Die Genehmigung wird mit folgenden Auflagen verbunden :

1. Die Flugbetriebsflächen und Grenzen des Landeplatzes müssen 
mit den Angaben in der Platzdarstellungskarte übereinstimmen.

2. Die Betriebsflächen sind unter Beachtung der "Richtlinien für 
die Tageskennzeichnung von Landeplätzen und Segelfluggeländen" 
in der jeweils geltenden Fassung, z.Zt. vom 10.05.1982 (NfL
I 98/82), zu kennzeichnen. Für die Befeuerung sind die "Richt
linien für die Befeuerung von Landeplätzen" in der jeweils 
geltenden Fassung, z. Zz. vom 09.07.1971 (NfL I 222/71), zu be
achten. Der Landeplatz muß mit einem Windrichtungsanzeiger von 
mindestens 3 m Länge in der üblichen Beschaffenheit und Farbe
(V/indsack) ausgerüstet sein. 6

- 4 -
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3. Die Betriebsfahrzeuge sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen.

4. Die "Richtlinien für das Feuerlösch- und das Rettungsv/esen 
auf Landeplätzen"in der jeweils geltenden Fassung, z.Zt. 
vom 11.03.1983 (KfL 1 72/83), sind zu beachten.

5. Der Lanceplatz muß mit einer Bodenfunkstelle für den Sprech
funkverkehr im Flugfunkdienst sowie einem Windmeßgerät aus
gerüstet und an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlcssen 
sein. Bei Segelflugbetrieb ist eine Sprechverbindung über 
Telefon oder Funk zwischen Flugleitung, Start und Winde in 
Betrieb zu halten.

6. Veränderungen des Landeplatzes und seiner Umgebung, die den 
Flugbetrieb gefährden können, insbesondere Veränderungen in
den An- 'und Abflugsektoren, auch soweit es sich um vorübergehende 
Hindernisse handelt, sind der Genehmigungsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen.

7. Bei Windenbetrieb bzw. bei Verwendung einer Doppeltrommel
winde ist folgendes zu beachten :

Die Startwindenseiie müssen geradlinig ausgeiegt werden ; 
sie dürfen sich nicht überkreuzen.

Die ausgelegten Seile müssen einen Mindestabstand von drei 
Metern haben.

Am nichtbenutzten Seil ist der Seilfall schirm zu entfernen.

Es ist zuerst das leeseitige, bei Windstille das rechte Seil 
zu verwenden.

- 5 -
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Bis zu einer Entfernung von 50 m von der Startstelle des 
Segelflugzeuges/Motorseglers in Startrichtung muß der 
seitliche Abstand beider Seile mindestens 15 m betragen, 
dieser Abstand darf sich auf eine Entfernung von weiteren 
50 m oder mehr linear verringern.

8. Für die Flugbetriebsabwicklung auf dem Landeplatz und in dessen 
Umgebung ist die nach § 21 a Abs. 1 Luftverkehrs-Ordnung (Luft- 
VO) erlassene Regelung des Flugplatzverkehrs maßgebend. Diese ist 
allen mit der Abwicklung des Verkehrs und Betriebs auf dem Lande
platz betrauten Personen gegen Unterschrift bekanntzugeben und
an gut sichtbarer, allgemein zugänglicher, Stelle ständig 
auszuhängen.

9. Flugbetrieb darf nur durchgeführt werden, wenn ein Flugleiter 
auf dem Landeplatz anwesend ist und den Flugbetrieb beauf
sichtigt. Für Starts und Landungen außerhalb der Betriebs
zeit des Landeplatzes trifft die Genehmigungsbehörde ge
gebenenfalls von Satz 1 abweichende Regelungen im Rahmen 
der nach § 25 Abs. 1 LuftVG erforderlichen Erlaubnisse. Die 
Stellung und die einzelnen Aufgaben des Flugleiters ergeben 
sich aus der Anweisung für Flugleiter in der jev/eiis gültigen 
Fassung, z.Zt. vom 24.04.1370 (Kir.31. 1970, Spalte 335) .

10. Dem diensttuenden Flugleiter muß für seine Tätigkeit eine 
Leuchtpistole mit ausreichender Munition zur Verfügung 
stehen.

11. Es ist ein Hauptflugbuch zu führen, in dem die Starts und 
Landungen mit folgenden Eintragungen nachzuweisen sind: Tag 
und Uhrzeit, Luftfahrzeugmuster, amtliches Kennzeichen, Name

_ e _
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des verantwortlichen Luftfahrzeugführers, Zahl der Besatzungs
mitglieder, Zahl der Fluggäste, Art des Fluges und bei Landungen 
nach oder Starts zu einem Streckenflug Startflugplatz bzw. 
Zielflugplatz.

12.Soweit - z.B. für den örtlichen Schulflug- oder Segelflug
betrieb - anstelle der unmittelbaren Erfassung im Hauptflug
buch Startkladden oder andere Nachweise geführt werden, gilt 
hinsichtlich der Eintragungen Nr. 11 sinngemäß. Die Nachweise 
sind täglich nach Beendigung des Beijlebs dem Hauptflugbuch 
beizuge,ben, oder es sind die Eintragungen in dieses zu über
tragen.

13. Diese Genehraigungsurkunde, nachträgliche Änderungen und auf den 
Landeplatz bezogene Verfügungen der Luftfahrtbehörden sind ge
sammelt aufzubewahren (Flugplatzakte).

14. Die Einrichtung des Landeplatzes, insbesondere Start- und 
Landebahn und Signaleinrichtung, müssen sich stets in 
einem betriebssicheren Zustand befinden. Die erforderlichen 
Geräte und Ausrüstungen müssen vorhanden sein.

15. Für die von den Luftfahrzeugführern durchzuführende Flugvor
bereitung muß ein geeigneter Raum vorhanden sein. Dort müssen 
mindestens, jeweils auf dem neuesten Stand, bereitgehalten 
werden :

a) Luftfahrtkarte ICAO 1 : 1 000 000 oder
1 : 500 000

des Bundesgebietes mit Flugsicherungsaufdruck;

b) Luftfahrthandbuch der Bundesrepublik Deutschland 
Band I, II und III;

c) Nachrichten für Luftfahrer;
d) Luftverkehrsgesetz (LuftVG);
e) die zur Durchführung des LuftVG erlassenen Rechtsver

ordnungen;
f) VFR-Bulletin. 9
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16. An gut sichtbarer Stelle des Flugleitungsraumes ist 
ein Verzeichnis der Fernsprechanschlüsse

des Luftfahrt-Bundesamtes Braunschweig 
(Flugunfalluntersuchung),

der nächsten Pclizeidienststelle, 

der nächsten Zolldienststelle, 

der Feuerwehr,

des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr in Mainz und 

der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz in lieustadt

anzubringen.

17. Ist der Landeplatz vorübergehend oder für längere Zeit 
ganz oder teilweise nicht benutzbar, so ist dies unter 
Angabe der Dauer und des Grundes unverzüglich der Ge
nehmigungsbehörde, der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz, 
Neustadt/Weinstraße^ und der Bundesanstalt für Flugsicherung, 
Frankfurt/Main, Opernplatz 1^, rnitzuteilen. Außerdem sind die 
zu einer Warnung der Führer von Luftfahrzeugen notv,'endigen 
Maßnahmen zu treffen.

18. Für die Regelung von Personen- und Sachschäden muß eine 
Flugplatzha11er-Haftpflichtversicherang (einschlieSend 
die Flugleiterhaftpflicht) mit den Mindestdeckungssummen 
von 500.000,— DM für Personen- und 1.000.000,— DM für 
Sachschäden abgeschlossen sein und für die Dauer dieser 
Genehmigung aufrechterhalten v/erden.

19. Eie Festlegung weiterer Auflagen zur Wahrung der Sicher
heit des Luftverkehrs sowie der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung bleibt Vorbehalten.

10
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Für die Anwendung dieser Genehmigung wird auf folgendes 
hingewiesen:

1. • Zuv/iderhandlungen können als Ordnungswidrigkeiten geahndet 
werden (§§ 58 Abs. 1 Kr. lOu.nd 11 LuftVG, 108 Nr. 7 
LuftVZC).

2. Die Genehmigung ersetzt nicht nach anderen Rechtsvorschrif
ten erforderliche Genehmigungen oder Erlaubnisse.

3. Die Bestellung und Bestätigung von Flugleitern entbindet 
den Landeplatshalter nicht von der eigenen Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Anlegung und Unterhaltung des Lande
platzes, die sichere Durchführung des Flugbetriebs auf dem 
Lanceplatz und von der Beachtung der sonstigen für die Luft
fahrt. geltenden Bestimmungen und Anordnungen.

4. Für den Lanceplatz besteht aufgrund des § 53 Abs. 1 i.V.m.
§ 45 Abs. 1 LuftVZO Betriebspflicht während der in den 
Nachrichten für Luftfahrer und im Luftfahrthandbuch, Band III, 
veröffentlichten Betriebszeiten. Sie ist nur insoweit einge
schränkt, als sich dieses durch Zusätze zu den Betriebszeiten 
(z.B. "OR" oder "PPR") ergibt. Die Veröffentlichung der Be-
triecszeiten und von Änderungen der Betriebszeiten wird 

durch die Genehrnigungsfcehörce veranlaßt; an sie sind gege
benenfalls entsprechende Anträge zu richten.

5. Diese Genehmigung kann widerrufen werden, wenn die Voraus
setzungen für ihre Erteilung nicht Vorgelegen haben oder 
nachträglich nicht nur vorübergehend entfallen sind oder 
die erteilten Auflagen nicht eingehalten werden (§6 Abs. 2 
Satz 3 LuftVG, §§ 48, 53 LuftVZO).

11
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Anlage zur Genehmigung
des Ministeriums für
Wirtschaft und Verkehr
856 - 181 ,/i i/10 - vom t £- ^c A
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